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Vorgehen bei nächtlicher Ruhestörung und 
behördlicher Untätigkeit 
 
Nächtliche Ruhestörungen – insbesondere durch gastronomische Betriebe, Hotels oder technische Anlagen 
– stellen für viele Anwohner eine erhebliche Belastung dar. Neben der unmittelbaren Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens kann wiederkehrender Lärm langfristig auch gesundheitliche Folgen haben. 
 
Diese Empfehlung erläutert die rechtlichen Grundlagen, die Zuständigkeiten innerhalb der Gemeinde sowie 
die empfohlenen Schritte, die betroffene Bürgerinnen und Bürger ergreifen können – insbesondere dann, 
wenn Behörden nicht oder nur unzureichend reagieren. 
 

Hinweis: Diese Ausführungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine 
rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt dar. 

 

 Rechtliche Grundlage: §117 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 

 
Gemäß §117 OWiG begeht eine Ordnungswidrigkeit, „wer ohne berechtigten Anlass oder in einem 
unzulässigen oder vermeidbaren Ausmaß Lärm verursacht, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder 
Nachbarn erheblich zu belästigen.“ Dieser Paragraph bildet die gesetzliche Basis für Maßnahmen gegen 
nächtliche Lärmbelästigungen. 
 
Die Nachtruhe ist in der Regel von 22:00 bis 6:00 Uhr festgelegt. Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 
5.000 Euro geahndet werden. 
 

 Zuständigkeiten innerhalb der Gemeinde 

2.1 Ordnungsamt 
Das Ordnungsamt ist die zentrale Anlaufstelle bei Lärmbeschwerden. 
 
Es prüft Verstöße gegen die Nachtruhe, kann Verwarnungen oder Bußgelder aussprechen und Betriebe auf 
die Einhaltung ihrer Auflagen verpflichten. 
 
In vielen Kommunen wird diese Funktion durch den Fachbereich Sicherheit und Ordnung oder die 
Abteilung Öffentliche Ordnung wahrgenommen. 

2.2 Umweltamt / Immissionsschutz 
Bei gewerblichem oder technischem Lärm (z. B. durch Lüftungsanlagen, Außengastronomie oder 
Klimageräte) ist das Umweltamt oder die untere Immissionsschutzbehörde zuständig. 
Sie prüft mögliche Verstöße gegen die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und 
kann Maßnahmen oder Messungen veranlassen. 

2.3 Gewerbeamt 
Geht die Ruhestörung von einem Gaststätten- oder Hotelbetrieb aus, kann das Gewerbeamt prüfen, ob 
gegen die Gaststättenerlaubnis oder Auflagen verstoßen wurde. Wiederholte Verstöße können zur 
Änderung, Einschränkung oder im Extremfall zum Entzug der Betriebserlaubnis führen. 
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 Vorgehen bei nächtlicher Ruhestörung 

3.1 Akutes Handeln 
• Polizei verständigen, wenn die Nachtruhe (22–6 Uhr) verletzt wird. 

Die Polizei kann sofort eingreifen, eine Anzeige aufnehmen und das Ordnungsamt informieren. 

• Lärmprotokoll führen: Datum, Uhrzeit, Art, Dauer, Zeugen. Diese Dokumentation ist bei wiederholten 
Beschwerden oder rechtlichen Schritten von entscheidender Bedeutung. 

3.2 Schriftliche Beschwerde bei der Gemeinde 
• Formulieren Sie eine sachliche Beschwerde an das Ordnungsamt oder Umweltamt. 

• Fügen Sie das Lärmprotokoll bei und bitten Sie um Prüfung der Lärmsituation. 

• Fordern Sie eine Rückmeldung oder Mitteilung über eingeleitete Maßnahmen an. 

 Wenn die Gemeinde nicht reagiert 

In der Praxis kommt es häufig vor, dass Beschwerden über längere Zeit unbeantwortet bleiben oder keine 
sichtbaren Maßnahmen erfolgen. In diesem Fall empfiehlt sich ein gestuftes Vorgehen: 

4.1 Erinnerung / Sachstandsanfrage 
Nach angemessener Zeit (ca. 2–3 Wochen) kann eine schriftliche Erinnerung erfolgen: „Ich bitte um 
Mitteilung, ob und wann eine Prüfung der nächtlichen Ruhestörungen erfolgt.“ Diese Form der Nachfrage 
dokumentiert Engagement und erzeugt Handlungsdruck, ohne konfrontativ zu wirken. 

4.2 Dienstaufsichtsbeschwerde 
Bleibt die Gemeinde weiterhin untätig, ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde möglich. Sie richtet sich an die 
Leitung des Ordnungsamtes oder den Bürgermeister und dient der Kontrolle der Amtsausübung. Eine 
sachliche Formulierung ist hierbei entscheidend, um die Beschwerde wirksam und seriös zu halten. 

4.3 Einschaltung der Aufsichtsbehörde 
Erfolgt weiterhin keine Bearbeitung, kann man sich an die kommunale Aufsichtsbehörde wenden: 

• Bei kreisangehörigen Gemeinden: Landratsamt 

• Bei kreisfreien Städten: Bezirksregierung 
Diese Stellen können die Gemeinde zur Bearbeitung anweisen. 
5.4 Rechtliche Schritte 
Wenn alle Verwaltungswege ausgeschöpft sind: 

• Verpflichtungsklage (§ 42 VwGO) gegen Untätigkeit der Gemeinde. 

• Unterlassungsklage (§ 1004 BGB) direkt gegen den Lärmverursacher. 

• In dringenden Fällen: Einstweiliger Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht. 

 Empfehlungen für Betroffene 

• Alles schriftlich festhalten: Beschwerden, Reaktionen, Lärmprotokolle, Polizeieinsätze. 

• Sachlich bleiben – emotionale Sprache schwächt die Glaubwürdigkeit. 

• Kooperation suchen, aber konsequent bleiben, wenn keine Verbesserung erfolgt. 

• Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Immissionsschutzrecht hinzuziehen, wenn die Belastung 
anhält. 
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 Fazit 

Die Gemeinde hat die Pflicht, auf berechtigte Beschwerden wegen nächtlicher Ruhestörungen zu reagieren. 
 
Wenn dies nicht geschieht, stehen Bürgerinnen und Bürgern klare Verwaltungs- und Rechtswege offen. 
 
Eine sachliche, dokumentierte Vorgehensweise erhöht die Erfolgsaussichten deutlich – sowohl gegenüber 
dem Verursacher als auch gegenüber einer zögerlichen Behörde. 
 
Rücksicht, Kommunikation und Rechtskenntnis sind die wirksamsten Mittel gegen vermeidbaren nächtlichen 
Lärm – und für ein friedliches Zusammenleben in der Nachbarschaft. 


